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Dieter Grimm: Europa – Wo liegt das Demokratieproblem?1

I.
Es herrscht wenig Streit darüber, dass die EU
unter einer Akzeptanzschwäche leidet, die das
Integrationsprojekt insgesamt gefährdet. Strittig
ist aber, wo die Ursachen des Problems liegen,
und dementsprechend, worin die Abhilfe beste-
hen könnte. Wenn es um diese Frage geht, ist
am häufigsten der Vorschlag zu hören, man
müsse das Europäische Parlament, also die
Repräsentation der europäischen Bürger, auf-
werten und es mit denjenigen Kompetenzen
ausstatten, die nationale Parlamente üblicher-
weise haben. Die Ursache des Demokratiede-
fizits sei dann beseitigt, die Europäische Union
würde wieder zu einer Sache der Bürger und
nicht nur der Eliten und Bürokraten.

Plausibel ist das allerdings nur, wenn hier tat-
sächlich die Wurzel des Übels liegt. Daran be-
stehen aber einige Zweifel. Sie kommen schon
deswegen auf, weil mit jeder Ausweitung der
Befugnisse des Europäischen Parlaments die
Beteiligung an den Europawahlen gesunken ist.
Auch mit den Spitzenkandidaten, die bei der
letzten Europawahl erstmals aufgestellt wurden,
um die Wahl durch Personalisierung attraktiver
zu machen, hat sich das nicht geändert. Die
Wahlbeteiligung war mit Spitzenkandidaten
ebenso matt wie ohne sie. Das spricht nicht da-
für, dass die Unionsbürger gerade in dem Kom-
petenzmangel des Parlaments den tieferen
Grund für ihre Distanz gegenüber der Europäi-
schen Union sehen.
Das ist aber nicht der einzige Grund des Zwei-
fels. Es ist nicht einmal der wichtigste. Ich will
vielmehr einige weitere Gründe anführen, die
an der Wirksamkeit dieses Vorschlags zweifeln
lassen. Der erste ist nicht europaspezifischer,
sondern allgemeiner Natur. Die Parlamente ver-
lieren in allen Demokratien der Welt an Ge-
wicht, auch wenn sie weit mehr Kompetenzen  

besitzen als das Europäische Parlament. Die
Ursache ist einerseits die Verwissenschaftli-
chung, andererseits die  Internationalisierung
der Politik. Beide Umstände spielen den Exeku-
tiven in die Hände. An Sachverstand ist die Re-
gierung den Parlamenten stets überlegen, und
internationale Politik ist Verhandlungspolitik,
nicht deliberierende Politik. Am Verhandlungs-
tisch sitzen jedoch immer Regierungen, nicht
Parlamente. Es wäre daher überraschend,
wenn ausgerechnet das Europaparlament von
diesem Bedeutungsverlust verschont bliebe. 

Die nächsten Gründe sind europaspezifischer
Natur. Der erste betrifft die Repräsentations-
schwäche des Europäischen Parlaments, das
heißt, die geringe Fähigkeit, in seiner gegen-
wärtigen Konstruktion Bürgerinteressen in Brüs-
sel zur Geltung zu bringen. Das hat viel mit der
Eigenart der Europawahl zu tun. Gewählt wird
nach nationalem Wahlrecht und für nationale
Kontingente, die nicht den Bevölkerungszahlen
der Mitgliedstaaten entsprechen. Wählbar sind
nur nationale Parteien. Diese machen mit natio-
nalen Themen Wahlkampf. Wenn das Wahler-
gebnis gewürdigt wird, dann vorwiegend unter
nationalen Gesichtspunkten: Was wäre gewe-
sen, wenn es sich um die Bundestagswahl ge-
handelt hätte? 

Noch wichtiger ist aber, dass die nationalen
Parteien, die zur Wahl stehen, im Europaparla-
ment keine entscheidende Rolle spielen. Seit
der letzten Wahl sind mehr als 200 nationale

1 Der Artikel geht zurück auf einen Vortrag, den der Autor am 25. April 2016 in der Katholischen Akademie Bayern
gehalten hat und der zuerst in der Zeitschrift der Akademie „zur debatte“ (Ausgabe 6/2016, Seiten 5-7) dokumentiert
wurde, vgl.: http://www.kath-akademie-bayern.de/zur-debatte.html – Wir danken dem Autor und der Akademie für
die Erlaubnis zum Nachdruck
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Parteien im Europaparlament. Nicht sie bestim-
men aber den Parlamentsbetrieb, sondern die
Fraktionen, lockere Zusammenschlüsse ideolo-
gisch verwandter Parteien, die sich erst im Eu-
ropaparlament bilden und keinerlei Verwurze-
lung in den Gesellschaften haben. Infolgedes-
sen nehmen auch die europapolitischen Pro-
gramme erst nach der Wahl Gestalt an und fal-
len damit als Orientierungspunkte für die Wahl-
entscheidung der Bürger aus. Kurz gesagt: Die
nationalen Parteien, die man wählen kann, sind
für die Parlamentsarbeit ohne Bedeutung. Die
europäischen Fraktionen, die eine Bedeutung
haben, kann man nicht wählen. 

II.
Diese Mängel ließen sich durch eine Europäi-
sierung des Wahlrechts und die Kandidatur eu-
ropäischer Parteien beheben. Auch damit wür-
de sich aber die Frage nach den Ursachen des
Legitimationsproblems nicht erledigen. Damit
das Parlament seine Funktion der Vermittlung
zwischen den Bürgern und den politischen Ent-
scheidungsträgern erfüllen kann, genügt es ja
nicht, dass es alle fünf Jahre gewählt wird. Das
würde nur ein rein formales Demokratiever-
ständnis zufrieden stellen. Einen Beitrag zu ei-
ner substanziell verstandenen, lebendigen De-
mokratie können Parlamente dagegen nur
leisten, wenn sie in einen permanenten Prozess
der Meinungsbildung und Interessenartikulation
eingebettet sind, der sie erst in den Stand setzt,
Bürgerbedürfnisse und Bürgerinteressen in den
politischen Prozess einzuspeisen, wenn sich al-
so der demokratische Prozess nicht in der Wahl
erschöpft, sondern in ihr gipfelt. 

Das hängt wiederum von einigen Voraussetzun-
gen ab, die nicht einfach als gegeben unterstellt
werden dürfen. Es sind intermediäre Kräfte nö-
tig, die den Diskurs in dauerndem Gang halten:
Parteien, Verbände, Volksbewegungen, zivilge-
sellschaftliche Aktivitäten, vor allem aber Me-
dien der Massenkommunikation. Dieses gesell-
schaftliche Substrat einer lebendigen Demo-
kratie ist in den Mitgliedstaaten mehr oder we-
niger gut vorhanden, in der Europäischen Union
aber schwach entwickelt oder gänzlich abwe-

send. Durch vermehrte Kompetenzen für das
Europäische Parlament würde sich an dieser
Situation nichts ändern. Ohne eine solche Basis
steht es seiner gesellschaftlichen Basis ferner
als jedes nationale Parlament.

Überdies kann man das Europäische Parlament
nicht aufwerten, ohne gleichzeitig andere Orga-
ne abzuwerten. Viele, die für die Stärkung des
Parlaments werben, verbinden diesen Vor-
schlag daher mit einer grundlegenden institutio-
nellen Reform der Europäischen Union. Die
Kommission würde danach zu einer europäi-
schen Regierung aufgewertet, während der Rat
zu einer zweiten Kammer des Europäischen
Parlaments abgewertet würde. Damit käme es
ersichtlich zu einer Umwandlung der Europäi-
schen Union in ein parlamentarisches System
nach staatlichem Muster. Nach dem Lissabon-
Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist es
fraglich, ob sich die Bundesrepublik Deutsch-
land an einer solchen staatsanalogen Konstruk-
tion überhaupt beteiligen dürfte, weil das
Grundgesetz den deutschen Staat nicht er-
mächtigt, seine souveräne Staatlichkeit aufzu-
geben. 

Auch wenn man von diesem Hindernis absieht,
bleibt aber die Frage offen, ob sich die Legiti-
mationsschwäche durch die Umwandlung der
Europäischen Union in ein parlamentarisches
System nach staatlichem Muster beheben
ließe. Der Rat ist das einzige Organ der Euro-
päischen Union, in dem die Mitgliedstaaten ver-
treten sind. In der gegenwärtigen Konstruktion
ist er das zentrale Organ der Union. Über ihn
fließt ihr demokratische Legitimation aus den
Mitgliedstaaten zu. Mit einer Parlamentarisie-
rung der Europäischen Union würde sich das
ändern. Der Rat würde aus seiner zentralen
Stellung verdrängt, die Legitimation aus den
ihrerseits demokratischen Mitgliedstaaten wür-
de entsprechend beschnitten. Die Union würde
legitimatorisch auf eigene Füße gestellt und
müsste für ihre demokratische Legitimation
selbst sorgen. Die Frage ist, woher sie die
Ressourcen für eine solche Eigenlegitimation
nehmen sollte, wenn es ihr an der gesell-
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schaftlichen Substruktur einer lebendigen De-
mokratie fehlt und die Legitimationszufuhr über
Wahlen spärlich ist.

III.
Damit will ich zu einem letzten Grund kommen,
der Zweifel an der Tauglichkeit einer Parlamen-
tarisierung der Europäischen Union zur Lösung
des Demokratieproblems begründet. Diesen
Grund muss ich etwas ausführlicher darlegen,
weil er in der Diskussion über die Legitimations-
probleme der Europäischen Union so gut wie
unbemerkt geblieben ist. Es geht dabei um die
Entkoppelung der exekutiven und der judika-
tiven Instanzen der Europäischen Union, also
Kommission und Europäischer Gerichtshof, von
den demokratischen Prozessen in der Europäi-
schen Union selbst wie auch in den Mitglieds-
staaten. 

Diese Verselbständigung war in der ursprüngli-
chen Planung der Union nicht angelegt. Sie ist
erst später eingetreten, und zwar durch zwei re-
volutionäre Entscheidungen, die der Europäi-
sche Gerichtshof relativ bald nach der Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft in den Jahren 1963 und 1964 getroffen
hat. Erst durch sie ist die damalige EWG zu
dem geworden, was bis heute zutrifft: eine po-
litische Organisation irgendwo zwischen einer
internationalen Einrichtung und einem Bundes-
staat, aber wegen ihrer Kompetenzfülle und Or-
ganisationsdichte näher an letzterem als an
ersterem.

Zur Erläuterung muss ich vorweg daran erin-
nern, dass die Rechtsgrundlage der Europäi-
schen Union nicht wie bei Staaten in einer Ver-
fassung, sondern in völkerrechtlichen Verträgen
besteht, die die Mitgliedstaaten geschlossen
haben. Diese Verträge enthalten –insoweit ganz
wie Verfassungen– Bestimmungen über den
Zweck der Gemeinschaft, ihre Kompetenzen,
ihre Organe und Verfahren. Sie gehen jedoch
darüber hinaus und regeln den Hauptzweck des
Zusammenschlusses, die Herstellung und
Funktionsweise des Gemeinsamen Markts und
im Zusammenhang damit insbesondere die

Pflichten, die die Mitgliedstaaten zur Errei-
chung dieses Ziels erfüllen müssen. Deswegen
sind die Verträge viel ausführlicher als Staats-
verfassungen zu sein pflegen.
Der Europäische Ge-
richtshof hat nun diese
Verträge, anders als bei
völkerrechtlichen Ver-
trägen üblich, für direkt
anwendbar in den
Mitgliedstaaten erklärt.
Die Pflichten der Mit-
gliedstaaten, das zur
Herstellung des Ge-
meinsamen Marktes 
Nötige zu tun, wurden
dadurch um Rechte der
Marktteilnehmer er-
gänzt, die Verwirkli-
chung der Pflichten vor
Gericht einzuklagen.
Ein Jahr später fügte
der Gerichtshof hinzu,
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Heribert Prantl: Trotz alledem! Europa muss man
einfach lieben. - edition suhrkamp Sonderdruck,
94 Seiten, Berlin 2016, 5,95 €
Ein formidables Pamphlet für Europa! Geistreich,
geschliffen formuliert, ist es ein engagierter und enga-
gierender Essay, der sich gut lesen lässt. Manche For-
derungen erscheinen evident „Die Menschen müssen
erfahren, erleben und erspüren, dass Europa ihr Leben
leichter, nicht schwerer macht“ (Seite 16); andere
wurden schon oft, aber erfolglos, formuliert: „Europa
braucht eine Transnationalisierung der Demokratie;
und es braucht eine Transnationalisierung der sozial-
staatlichen Grundgarantien. Demokratie und Sozial-
staat gehören zusammen“ (Seite 39). 
Sein Hinweis, dass der EUGH 1963 und 1964 in zwei
Urteilen die EU-Verträge zu einer Verfassung erklärt
(hat), die „Vorrang hat vor dem nationalen Recht,
auch Vorrang vor den nationalen Verfassungen“ (Seite
61f) ist – außer bei Verfassungsrechtlern wie D.
Grimm – nicht so bekannt. Insbesondere nicht, dass
daraus folgt, dass die „Regeln für freien Waren- und
Kapitalverkehr ... für den Europäischen Gerichtshof
Verfassungskraft“ haben und die EU damit kein Frie-
densprojekt, sondern ein „Welthandelskonzern“ (Seite
63) ist. Eine Einsicht, die auch für die politische
Bildung nicht ohne Folgen bleiben darf.                  Slt
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dass die Verträge nicht nur unmittelbar, sondern
auch vorrangig gälten, also dem nationalen
Recht, selbst dem höchstrangigen: den natio-
nalen Verfassungen, vorgingen. Revolutionär
waren diese Feststellungen, weil sie im Text der
Verträge nicht zu finden waren und weil man
zweifeln kann, ob die Verträge abgeschlossen
worden wären, wenn sie diesen Inhalt gehabt
hätten. 

Die Folgen dieser Urteile sind lange Zeit unbe-
merkt geblieben. Erst die Beobachtung durch
Wissenschaftler aus der amerikanischen
Distanz hat klar gemacht, was geschehen war.
Sie wählten dafür einen Begriff, der sich mittler-
weile durchgesetzt hat: Konstitutionalisierung
der Verträge. Gemeint ist damit nicht, dass die
Verträge in eine Verfassung umgewandelt wor-
den seien, das hätten allein die Mitgliedstaaten
tun können, wohl aber dass sie von nun an Wir-
kungen entfalteten, wie sie für Verfassungen
charakteristisch sind. Sie verdrängen alles
Recht, das ihnen widerspricht, und ob ein Wi-
derspruch vorliegt, entscheidet die Justiz, hier
also der Europäische Gerichtshof. Mit dieser
Macht ausgestattet konnte er jetzt die Verwirk-
lichung des Gemeinsamen Markts in eigene
Hände nehmen. Die Mitgliedstaaten wurden
dazu nicht mehr benötigt. 

Alles kam nun darauf an, wie der Europäische
Gerichtshof die Verträge interpretieren würde,
und das geschah explizit marktfreundlich. Kom-
petenzen, die die Mitgliedstaaten an die Euro-
päische Union übertragen hatten, wurden weit,
Kompetenzen, die sie sich vorbehalten hatten,
eng interpretiert. Die antiprotektionistischen Re-
gelungen der Verträge wurden antiregulatorisch
gedeutet. Da alle erdenklichen Gesetze unter
bestimmten Umständen ein Marktzugangshin-
dernis bilden können, wurden die vertraglichen
Bestimmungen durch diese Rechtsprechung
entgrenzt. Der Gerichtshof konnte nationales
Recht, von dem er annahm, dass es die vier
wirtschaftlichen Grundfreiheiten der Verträge
einschränkte, in großem Umfang  außer Kraft
setzen. Viele nationale Schutzstandards, auch
solche, die keinerlei protektionistische, ja nicht

einmal wirtschaftliche Motive hatten, fielen dem
zum Opfer. 

Etwas Ähnliches spielte sich im Bereich der
Beihilfen ab. Die Verträge verbieten staatliche
Subventionen an Unternehmen, sofern sie
marktverzerrende Wirkung haben. Der Europäi-
sche Gerichtshof dehnte dieses Verbot von pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen auf öffentliche
Unternehmen der Daseinsvorsorge aus. Die
Privatisierungswelle, welche wir in den letzten
Jahren erlebt haben, geht zu einem erheblichen
Teil auf diese Rechtsprechung zurück. Den Mit-
gliedstaaten war fortan die Entscheidung, was
sie dem Markt überlassen und was sie in eige-
ne Regie nehmen wollen, aus der Hand genom-
men. 

IV.
Was der Europäische Gerichtshof nicht konnte,
war, die Lücken, die er im nationalen Recht ge-
rissen hatte, auf der europäischen Ebene zu
schließen. Denn das geht nur im Wege euro-
päischer Gesetzgebung, und dafür sind die
Hürden hoch. Die Folge ist eine Asymmetrie
zwischen negativer und positiver Integration.
Negative Integration meint die Beseitigung von
nationalem Recht, positive Integration die Er-
setzung durch europäisches Recht. Negative
Integration geschieht durch einen Federstrich
der Kommission oder des Gerichtshofs, positive
Integration verlangt ein Zusammenwirken von
Kommission, Rat und Parlament. Diese Asym-
metrie liefert auch die Erklärung für den liberali-
sierenden Grundzug der Rechtsprechung, der
den verfassungsrechtlichen Maßgaben und
wirtschaftspolitischen Vorstellungen der meis-
ten Mitgliedstaaten widerspricht und auch ihre
Sozialpolitik unter Druck setzt. 

Die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs wird gewöhnlich als Erfolgsgeschich-
te erzählt, und sie ist eine Erfolgsgeschichte,
jedenfalls was die wirtschaftliche Integration an-
geht. Aber Wirtschaft ist nicht das einzige, was
zählt. Die Erfolgsgeschichte hat eine Kehrseite:
Sie verursacht legitimatorische Kosten. Es gibt
infolge dieser Rechtsprechung nunmehr zwei
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Wege zur Integration. Der erste ist in den Ver-
trägen vorgesehen: Die Mitgliedstaaten treten
durch Vertrag Kompetenzen an die EU ab oder
erlassen im Rat europäische Gesetze. Den
zweiten Weg hat sich der Europäische Ge-
richtshof durch die Konstitutionalisierung der
Verträge selbst erschlossen, er erfolgt über Ver-
tragsinterpretation. Der erste Weg ist politisch.
Die demokratisch legitimierten und verantwortli-
chen Organe handeln, die Öffentlichkeit ist be-
teiligt. Der zweite Weg ist unpolitisch. Die de-
mokratisch legitimierten und verantwortlichen
Organe sind ausgeschlossen, Öffentlichkeitsbe-
teiligung gibt es nicht. Er ermöglicht eine schlei-
chende Integration. 

Dass bei dem zweiten Weg die politischen Insti-
tutionen der EU Rat und Parlament ausge-
schlossen sind, macht aber die Entscheidun-
gen, die hier getroffen werden, nicht zu unpoliti-
schen. In Europa werden vielmehr Entschei-
dungen von hohem politischem Gewicht in ei-
nem unpolitischen Modus getroffen. Die Mit-
gliedstaaten sind daran nicht nur nicht beteiligt,
sie können sie auch nicht ändern. Das mag
überraschend klingen, denn schließlich bestim-
men sie im Europäischen Rat über Richtung,
Umfang und Tempo der Integration und im Mi-
nisterrat über die europäische Gesetzgebung.
Wieso sind sie dann nicht in der Lage, die
Rechtsprechung zu ändern, wenn sie nicht ih-
ren Intentionen beim Abschluss der Verträge
entspricht oder unerwünschte Auswirkungen
hat? 

Die Antwort lautet: wegen der Konstitutionali-
sierung der Verträge. Was auf der Verfassungs-
ebene geregelt ist, ist der politischen Entschei-
dung  entzogen, und Wahlen sind insoweit fol-
genlos. Das ist der Sinn von Verfassungen. Ge-
rade wegen der entpolitisierenden Wirkung be-
schränken sich Verfassungen aber darauf, eini-
ge grundlegende Prinzipien dem Parteienstreit
zu entziehen, und enthalten im Übrigen die Re-
geln für politische Entscheidungen, überlassen
die Entscheidungen selbst aber der Politik, so
dass die jeweiligen Mehrheiten ihre Vorstel-
lungen, mit denen sie um Wählerstimmen

geworben haben, verwirklichen können und
Wahlen Bedeutung haben. Die Verträge, die ja 
nicht als Ver-
fassung gedacht
waren,   aber
durch die Recht-
sprechung kon-
stitutionalisiert
worden  sind,
haben indessen
wenig mit einer
Verfassung ge-
mein. Sie sind
voll von Rege-
lungen, die im
Staat Gesetzes-
recht wären. 
Deswegen sind
sie so dick. Alle
diese Regelun-
gen partizipieren
in Europa jedoch
am Vorrang der
Verträge. Die Dif-
ferenz    zwi-
schen Regeln für
politisches Entscheiden und den politischen
Entscheidungen selbst ist dadurch weitgehend
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Claus Offe: Europa in der Falle. - edition suhrkamp
2691, 189 Seiten, 16,- €, Berlin 2016

Der emeritierte Politikwissenschaftler C. Offe legt eine
Studie vor, die 2014 im englischsprachigen Original er-
schien, aber nichts an Aktualität verloren hat. In be-
währter Manier analysiert Offe sachlich klar, fakten-
gesättigt und pointiert „Die Natur der Krise“, „Wachs-
tum, Schulden und Teufelskreise“ sowie „Motive für
das politische Projekt der EU-Integration“. Lesenswert
sind zudem die Sezierung der Trugschlüsse, die seiner
Meinung nach der These von der „deutschen Führungs-
rolle“ in Europa zugrunde liegen (Seite 126ff) sowie
der „doppeldeutigen Ausdrücke“ „Haushalt“ und
„Schuld“ (131f). 
Auch wenn man nicht allen Schlussfolgerungen des
Autors zustimmen mag („Umverteilung zwischen Staa-
ten, Klassen und Generationen“ (Seite 166ff) ist es
doch eine Studie, die man mit Gewinn lesen wird, weil
sie zum Nach- und Weiterdenken anregt.                   Slt
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eingeebnet. Mit einem kurzen Wort: Die Euro-
päische Union ist überkonstitutionalisiert. Wenn
die Mitgliedstaaten die Rechtsprechung des
Gerichtshofs ändern wollten, gibt es nur eine
Möglichkeit, nämlich eine Änderung der euro-
päischen Verträge, die aber für Fragen dieser
Art so gut wie unerreichbar ist. 

In der Verselbständigung und Unangreifbarkeit
der exekutiven und judikativen Organe der EU
sehe ich die eigentliche Wurzel für Akzeptanz-
schwäche und Demokratiedefizit in Europa.
Gleichzeitig ist sie aber die am wenigsten be-
merkte Wurzel. Es ist leicht einzusehen, dass
die Stärkung des Europäischen Parlaments
durch vermehrte Kompetenzen an dieser Lage
überhaupt nichts ändern würde. Sie ginge an
diesem Problem völlig vorbei, denn auch das
Parlament steht unter der Verfassung, nicht
über ihr. 

V.
Diese Einsicht führt dann allerdings zu einer
völlig anderen Reformagenda als die
Aufwertung des Europäischen Parlaments. Es
kann gute Gründe für eine Stärkung des Parla-
ments geben, aber man darf nicht erwarten,
dass das Demokratieproblem damit gelöst
wäre. Die Reformagenda, die auf das
Konstitutionalisierungsproblem reagiert, heißt
vielmehr Repolitisierung. Entscheidungen von
hohem politischem Gewicht müssen wieder in
einem politischen Modus getroffen und also an
die demokratisch legitimierten und verantwort-
lichen Institutionen zurückgespielt werden. 

Dazu gibt es ein einfaches Mittel. Da die
Verträge nun schon einmal konstitutionalisiert

sind, müssen sie auch einer Verfassung ange-
glichen werden. Zu diesem Zweck sind sie auf
solche Normen zu beschränken, die ihrer Art
nach Verfassungsrecht sind, während alle an-
deren auf die Stufe sekundären Unionsrechts
zurückzustufen sind. Der Inhalt der Verträge
würde sich dadurch in keinem Punkt ändern.
Auch die Befugnis des Europäischen Gerichts-
hofs, das europäische Recht authentisch zu in-
terpretieren, bliebe unangetastet. Aber das her-
abgestufte Vertragsrecht würde damit wieder
für demokratische Entscheidungen geöffnet
werden.

Weil das bei Zeiten versäumt worden ist, haben
wir es heute mit so viel antieuropäischen Kräf-
ten zu tun. Gleichzeitig steht die lange Gewöh-
nung aber auch einer durchgreifenden Korrek-
tur im Wege, weil der Zusammenhang von Kon-
stitutionalisierung und Demokratiedefizit immer
noch nicht genügend durchschaut ist. Aber
selbst wenn er durchschaut würde, wäre es
nicht sicher, dass sämtliche Mitgliedstaaten die
Korrektur wollen. Lohnt es dann überhaupt, mö-
gen Sie sich fragen, darüber zu sprechen? Da-
rauf würde ich antworten, dass es gerade die
Aufgabe der Wissenschaft ist, Scheinlösungen
aufzudecken und die wahren Gründe eines all-
gemein bekannten Übels zu benennen und zu
zeigen, dass es Möglichkeiten gäbe, es zu be-
heben, wenn man es nur politisch wollte.

Professor Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Grimm ist
ehemaliger Richter des Bundesverfassungs-
gerichtes und Permant Fellow des Wissen-
schaftskollegs zu Berlin
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